
Von:                                   Barthold, Gerd
Gesendet:                         22.05.2019 09:00
An:                                     Zobel;Rösch;Drießnack;Riedel;Schieritz;Uhlig;Matthees
Betreff:                             Fwd: WG: OBM KrfrSt und KV-Vorsitzende zur Weiterleitung - Sächsisches 
Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz verkündet
Anlagen:                           Sächsisches-Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz-SächsGVBl-6-2019-245.pdf

Mit freundlichen Grüßen 

Gerd Barthold 
gesendet von meinem Smartphone 

---------- Forwarded message ----------
From: "OBM" <OBM@radebeul.de>
Date: Wed, May 22, 2019 at 8:41 AM +0200
Subject: WG: OBM KrfrSt und KV-Vorsitzende zur Weiterleitung - Sächsisches 
Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz verkündet
To: "Anita Maaß - Stadtverwaltung Lommatzsch (buergermeister@lommatzsch.de)" 
<buergermeister@lommatzsch.de>, "Bürgermeisterin Diera-Zehren" <gemeinde@diera-zehren.de>, 
"Bürgermeister Hirschstein" <gemeinde@hirschstein.de>, "Bürgermeister Thiendorf" 
<post@thiendorf.de>, "Oberbürgermeister Coswig" <neupold@stadt.coswig.de>, "Bürgermeister 
Stauchitz" <gemeinde@stauchitz.de>, "Barthold, Gerd" <bm.barthold@nuenchritz.de>, 
"gemeindeverwaltung@klipphausen.de" <gemeindeverwaltung@klipphausen.de>, "Bürgermeister 
Röderaue" <clauss@roederaue.de>, "Bürgermeister Schönfeld" <sekretariat@gemeinde-
schoenfeld.de>, "Hentschel Falk (buergermeister@gemeinde-ebersbach.de)" 
<buergermeister@gemeinde-ebersbach.de>, "Bürgermeister Gröditz" <j.reinicke@groeditz.de>, 
"Bürgermeister Moritzburg" <rathaus@moritzburg.de>, "Bürgermeister Strehla" <stadt.strehla@kin-
sachsen.de>, "Bürgermeister Röderaue" <herklotz@roederaue.de>, "Bürgermeister Röderaue" 
<diehnelt@roederaue.de>, "Bürgermeister Röderaue" <nack@roederaue.de>, "Bürgermeister 
Glaubitz" <post.glaubitz@kin-sachsen.de>, "Marco Müller (oberbuergermeister@stadt-riesa.de)" 
<oberbuergermeister@stadt-riesa.de>, "Bürgermeisterin Radeburg" <mritter@stadt-radeburg.de>, 
"Oberbürgermeister Meißen" <silvia.hescher@stadt-meissen.de>, "Ralf Hänsel - Gemeinde Zeithain 
(post@zeithain.de)" <post@zeithain.de>, "Bürgermeister Röderaue" <diehnelt@roederaue.de>, 
"Bürgermeister Weinböhla" <gemeinde@weinboehla.de>, "Bürgermeister Niederau" 
<post@gemeinde-niederau.de>, "Bürgermeisterin Priestewitz" <gemeinde@priestewitz.de>, 
"Oberbürgermeister Großenhain" <RSturm@stadt.grossenhain.de>, "Bürgermeister Nossen" 
<stadt@nossen.de>, "Bürgermeister Käbschütztal" <gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de>, 
"Bürgermeister Lampertswalde" <gemeinde.lampertswalde@freenet.de>

Mit freundlichen Grüßen
 
Katrin Fischer
Sekretariat
Oberbürgermeister
 
Große Kreisstadt Radebeul
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul
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Tel.: +49 (0) 351-8311543
Fax.: +49 (0) 351-8311544
Mail: obm@radebeul.de
Internet: http://www.radebeul.de
 
 
 

Von: Blazek, Peter (SSG) [mailto:Peter.Blazek@ssg-sachsen.de] 
Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2019 18:30
An: Blazek, Peter (SSG) <Peter.Blazek@ssg-sachsen.de>
Betreff: OBM KrfrSt und KV-Vorsitzende zur Weiterleitung - Sächsisches 
Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz verkündet
Wichtigkeit: Hoch
 
Verteiler:
 

-          Oberbürgermeister/innen der Kreisfreien Städte
 

-          Kreisverbandsvorsitzende (mit der Bitte um sofortige Weiterleitung an die 
Mitglieder)

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
das Gesetz zur Neuordnung des Verwaltungskostenrechts im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz) vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245) ist am 27. April 2019 in Kraft getreten.
 
Wir möchten nachfolgend erste Hinweise für die Praxis geben:
 
1.     Wesentliche Neuregelungen
 
●    Soweit Kommunen Weisungsaufgaben vollziehen (§ 2 Abs. 3 SächsGemO), sind wie 

bisher auch das Sächsische Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) und das 
Sächsische Kostenverzeichnis unmittelbar anzuwenden (§ 1 Abs. 1 SächsVwKG).

 
●    Soweit Selbstverwaltungsaufgaben, d. h. weisungsfreie Angelegenheiten 

(weisungsfreie Pflichtaufgaben, § 2 Abs. 2 SächsGemO, und freiwillige Aufgaben) 
wahrgenommen werden, ist entscheidende Ermächtigungsnorm zur Erhebung von 
Verwaltungsgebühren und Auslagen nunmehr der neue § 8a SächsKAG (bisher § 25 
SächsVwKG a. F.).

 
→      Gem. § 8a Abs. 2 SächsKAG sind wie bisher die wesentlichen Regelungen des 

SächsVwKG entsprechend anzuwenden.
 

→      Rechtsgrundlage für die Verwaltungskostenerhebung ist hierbei wie bisher auch 
eine Verwaltungskostensatzung (§ 2 Abs. 1 SächsKAG).

 
●    Die Mindestgebühr beträgt 10 Euro (bisher 5 Euro); im Sächsischen Kostenverzeichnis 

können für einzelne Leistungen abweichende Regelungen getroffen werden (§ 5 
SächsVwKG). § 8a Abs. 2 SächsKAG verweist allerdings nicht auf diese Regelung, so 
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dass in kommunalen Verwaltungskostensatzungen grundsätzlich von § 5 SächsVwKG 
abweichende Regelungen zur Mindestgebühr getroffen werden können.

 
●    Die persönliche Gebührenfreiheit für kommunale Körperschaften des öffentlichen 

Rechts (aber auch für alle anderen befreiten Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
wird deutlich erweitert. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 SächsVwKG a. F. galt folgende 
Rückausnahme: „Die Befreiung tritt nicht ein, wenn die Gebühr einem Dritten auferlegt 
oder auf Dritte umgelegt werden kann.“ § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsVwKG n. F. 
lautet: „Die Befreiung tritt nicht ein, wenn die Gebühr einem Dritten auferlegt werden 
kann. Die in Satz 1 Genannten haben dazu entsprechende Angaben von Amts wegen zu 
machen.“ Der Tatbestand „auf Dritte umlegbar“ war so zu verstehen, dass bereits die 
abstrakte Möglichkeit, eine von einer Kommune entrichtete Verwaltungsgebühr in einer 
Gebühren- oder Entgeltkalkulation als Kostenposition zum Ansatz zu bringen, zum 
Verlust der Gebührenbefreiung führte (unabhängig davon, ob bei der kostenrechnenden 
Einrichtung volle Kostendeckung erreicht werden kann). Die Gebührenbefreiung für 
Kommunen war damit weitestgehend ausgehöhlt. Nunmehr entfällt die 
Gebührenbefreiung nur noch dann, wenn die Gebühr von vorneherein einem 
bestimmten Dritten individuell zugerechnet und auferlegt werden kann.

 
       Beispiel: Die Bauaufsichtsbehörde erlässt eine Baugenehmigung. Voraussetzung dafür 

ist im konkreten Einzelfall eine zuvor bei einer staatlichen Behörde eingeholte 
Genehmigung. Die von der staatlichen Behörde erhobene Verwaltungsgebühr wird dem 
Bauherrn als Auslage auferlegt.

 
2.     Durch den SSG im Anhörungsverfahren erreichte Erfolge
 
●    Im Gesetzentwurf (LT-Drs. 6/13505)  war vorgesehen, die Verjährungsfrist auf drei 

Jahre zu verkürzen. Gleichzeitig sollte die systematische Unterscheidung zwischen 
Festsetzungs- und Zahlungsverjährung abgeschafft werden. Damit hätten im 
Verwaltungskostenrecht andere Verjährungsregeln gegolten als im sonstigen öffentlichen 
Abgabenrecht. Wir haben diese Absicht deutlich kritisiert. Im parlamentarischen 
Verfahren ist durch Änderungsanträge die bisher geltende Rechtslage wiederhergestellt 
worden. Es gilt somit nach wie vor eine Festsetzungsverjährungsfrist von vier Jahren 
(§ 17 Abs. 5 SächsVwKG) und eine Zahlungsverjährungsfrist von fünf Jahren (§ 23 
Abs. 1 SächsVwKG).

 
●    Die Erweiterung der persönlichen Gebührenfreiheit für kommunale Körperschaften des 

öffentlichen Rechts (siehe oben) geht auf eine entsprechende Initiative des SSG zurück. 
Sie war im  Anhörungsentwurf vom 17. August 2017 noch nicht enthalten.

 
3.     Anpassung des Sächsischen Kostenverzeichnisses bzw. des bestehenden kommunalen 

Satzungsrechts an das neue Recht
                                                                                                               
●    Das Neunte Sächsisches Kostenverzeichnis vom 21. September 2011 (SächsGVBl. S. 

410), zuletzt geändert mit Verordnung vom 10. April 2019 (SächsGVBl. S. 268), behält 
seine Gültigkeit, da es auf der Grundlage des zum Erlasszeitpunkt geltenden 
SächsVwKG a. F. rechtmäßig erlassen worden ist. Soweit einzelne Regelungen des 9. 
SächsKVZ den Regelungen des neuen SächsVwKG widersprechen, gehen letztere vor. 
Es ist beabsichtigt, eine an das neue SächsVwKG angepasste Neufassung des 
SächsKVZ zum 1. Oktober 2021 in Kraft zu setzen.

 
●     Die auf Basis von § 25 SächsVwKG a. F. erlassenen Verwaltungskostensatzungen 

behalten ihre Gültigkeit, bis sie geändert bzw. ersetzt werden. Da die Regelungen des § 



8a SächsKAG im Wesentlichen denen des bisher geltenden § 25 SächsVwKG a. F. 
entsprechen, ist nicht davon auszugehen, dass die bestehenden 
Verwaltungskostensatzungen dem neuen SächsVwKG inhaltlich widersprechen. Lediglich 
formale Widersprüche (etwa das Zitat einer Rechtsnorm aus dem SächsVwKG a. F. in 
der Verwaltungskostensatzung) sind unschädlich und führen – für sich betrachtet – noch 
nicht zur (Teil-)Nichtigkeit der Verwaltungskostensatzung. Es können daher weiterhin auf 
Grundlage der „Alt“-Satzungen Verwaltungskosten festgesetzt werden. In den 
Kostenbescheiden bzw. Kostenregelungen von Bescheiden ist darauf zu achten, dass bei 
der Nennung von Rechtsgrundlagen das SächsVwKG n. F. zitiert wird.

 
●     § 8a SächsKAG Abs. 2 i.V.m. § 18 SächsVwKG bestimmt als Fälligkeit der 

Verwaltungskosten einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides; durch die 
festsetzende Behörde bzw. durch Vertrag kann eine abweichende Regelung getroffen 
werden. Nach § 25 i.V.m. 17 SächsVwKG a. F. waren die Kosten mit der Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung zur Zahlung fällig; auch nach alter Rechtslage war eine davon 
abweichende Regelung zulässig. Die uns bekannten Verwaltungskostensatzungen haben 
den früheren gesetzlichen Wortlaut ( „Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der 
Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen 
späteren Zeitpunkt bestimmt“) übernommen. Wir empfehlen bei Festsetzungen künftig im 
Bescheid eine Fälligkeit einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zu regeln. Dies 
entspricht der jetzt geltenden gesetzlichen Grundregelung, kann aber auch noch auf die 
„Alt“-Satzungen mit dem oben zitierten Wortlaut gestützt werden; im Zweifel geht § 8a 
SächsKAG Abs. 2 i.V.m. § 18 SächsVwKG vor.

 
●    Der SSG wird in den nächsten Monaten ein Satzungsmuster für eine 

Verwaltungskostensatzung zur Verfügung zu stellen. Das Satzungsmuster muss zuvor 
auch mit dem SMI und mit dem SMF abgestimmt werden.

 
●    Das SMF hat angekündigt, dass die VwV Kostenfestlegung 2013 vom 11. Oktober 2012 

(SächsABl. S. 1324) aktualisiert wird.
 
Wir gehen davon aus, dass die Verwaltungsverbände, Zweckverbände und Eigenbetriebe 
über die Kreisverbandsstrukturen über diese Mail informiert werden.
 
 
Mit freundlichem Gruß
 
Sächsischer Städte- und Gemeindetag 
Fachreferent Peter Blazek 
Glacisstraße 3, 01099 Dresden 
Tel.: 0351/8192-170 
Fax: 0351/8192-222 
E-Mail: Peter.Blazek@ssg-sachsen.de 
Internet: www.ssg-sachsen.de
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26. April 2019 Nr. 6 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt


Gesetz 
zur Neuordnung des Verwaltungskostenrechts im Freistaat Sachsen 


(Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz)
Vom 5. April 2019


Der Sächsische Landtag hat am 13. März 2019 das fol-
gende Gesetz beschlossen:


Artikel 1 
Sächsisches Verwaltungskostengesetz 


(SächsVwKG)


Inhaltsübersicht


Abschnitt 1 
Verwaltungskosten für individuell zurechenbare 


öffentlich-rechtliche Leistungen


§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Verwaltungskostenpflicht
§ 4 Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr
§ 5 Mindestgebühr
§ 6 Rahmengebühren
§ 7 Verwaltungskosten in besonderen Fällen
§ 8 Verwaltungskosten im Rechtsbehelfsverfahren
§ 9 Verwaltungskostenschuldner
§ 10 Verwaltungskostengläubiger
§ 11 Sachliche Verwaltungskostenfreiheit
§ 12 Persönliche Gebührenfreiheit
§ 13 Auslagen
§ 14 Umsatzsteuer
§ 15 Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs
§ 16 Verwaltungskostenvorschuss
§ 17 Verwaltungskostenfestsetzung
§ 18 Fälligkeit der Verwaltungskosten
§ 19 Zurückbehaltungsrecht
§ 20 Reihenfolge der Tilgung
§ 21 Stundung, Niederschlagung und Erlass
§ 22 Säumniszuschläge
§ 23 Zahlungsverjährung
§ 24 Zuwiderhandlungen


Abschnitt 2 
Kurtaxe


§ 25 Kurtaxe in den Staatsbädern


Abschnitt 3 
Sonstige Vorschriften


§ 26 Kostenverwaltung
§ 27 Vergütungen und Entschädigungen
§ 28 Übergangsvorschriften


Abschnitt 1 
Verwaltungskosten für individuell zurechenbare 


öffentlich-rechtliche Leistungen


§ 1 
Anwendungsbereich


(1) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung von Gebühren 
und Auslagen (Verwaltungskosten) für individuell zurechen-
bare öffentlich-rechtliche Leistungen der Behörden des 


Freistaates Sachsen und anderer Behörden, die derartige 
Leistungen zur Erfüllung von Weisungsaufgaben oder als 
staatliche Aufgabe erbringen und dabei der Aufsicht von 
Behörden des Freistaates Sachsen unterliegen. Beliehene 
sind im Umfang ihrer Beleihung Behörden im Sinne dieses 
Gesetzes.


(2) Dieses Gesetz findet auf die Erhebung von Verwal-
tungskosten nach anderen Rechtsvorschriften einschließlich 
der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen 
Union ergänzende Anwendung, soweit dort nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.


(3) Dieses Gesetz gilt nicht für den Bereich der Justiz-
verwaltung.


§ 2 
Begriffsbestimmungen


(1) Öffentlich-rechtliche Leistungen sind
1. Tätigkeiten, die eine Behörde im Sinne des § 1 Absatz 1 


in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit Außenwirkung 
vornimmt (Amtshandlungen); eine Amtshandlung liegt 
auch dann vor, wenn das Einverständnis einer Behörde, 
insbesondere eine Genehmigung oder eine Erlaubnis, 
nach Ablauf einer bestimmten Frist auf Grund einer 
Rechtsvorschrift als erteilt gilt,


2. sonstige Leistungen, die eine Behörde im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 
Verwaltungstätigkeit mit Außenwirkung erbringt, insbe-
sondere die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen zur 
Benutzung.


(2) Individuell zurechenbar ist eine Leistung, die
1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder 


zugunsten des Leistungsempfängers erbracht wird oder
2. durch einen Tatbestand ausgelöst wird, an den eine 


Rechtsnorm die Befugnis zum Tätigwerden der Behörde 
knüpft und die in einem spezifischen Bezug zum Tun, 
Dulden oder Unterlassen einer Person oder zu dem 
von einer Person zu vertretenden Zustand einer Sache 
steht.


§ 3 
Verwaltungskostenpflicht


(1) Die Verwaltungskostenpflicht individuell zurechenba-
rer öffentlich-rechtlicher Leistungen von Behörden im Sinne 
des § 1 Absatz 1 und die Höhe der Gebühren ergeben sich 
grundsätzlich aus dem Kostenverzeichnis.


(2) Amtshandlungen sind auch dann verwaltungskosten-
pflichtig, wenn sie nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind. 
In diesen Fällen wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kos-
tenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen 
zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, 
wird eine Gebühr bis zu 50 000 Euro erhoben.


(3) Für öffentlich-rechtliche Leistungen im Sinne des § 2 
Absatz 1 Nummer 2 werden Gebühren nur dann erhoben, 
wenn dies im Kostenverzeichnis bestimmt ist.
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(4) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche 
Leistung einzeln an, auch wenn diese zusammen mit ande-
ren vorgenommen wird.


(5) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche 
Leistung ohne Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Perso-
nen nur einmal an.


(6) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn 
ein auf die Vornahme einer öffentlich-rechtlichen Leistung 
gerichteter Antrag oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen 
wird oder sich auf andere Art und Weise erledigt.


§ 4 
Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr


(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den jeweils zuständigen Staatsminis-
terien durch Rechtsverordnung das Kostenverzeichnis zu 
erlassen und fortzuschreiben.


(2) Die Höhe der Gebühr im Kostenverzeichnis ist nach 
dem Verwaltungsaufwand aller an der öffentlich-rechtlichen 
Leistung beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungs-
gebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die 
Personen, denen nach § 2 Absatz 2 die öffentlich-rechtliche 
Leistung zuzurechnen ist, zu bemessen. Verwaltungsauf-
wand sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-
rechtlichen Leistung anfallenden Aufwendungen, insbeson-
dere Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen vom 
Kostendeckungsgebot sind nur zulässig, wenn dies aus 
Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht 
in einem Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung 
stehen. Die im Kostenverzeichnis festgelegte Gebühr enthält 
nicht die Umsatzsteuer, sofern in anderen Rechtsvorschrif-
ten nichts Abweichendes bestimmt ist.


(3) Die Gebühren sind durch feste Sätze (Festgebüh-
ren), nach dem Wert des Gegenstandes, auf den sich die 
öffentlich-rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühren), nach 
dem Zeitaufwand für die öffentlich-rechtliche Leistung (Zeit-
gebühr) oder durch Rahmensätze (Rahmengebühren) zu 
bestimmen.


(4) Das Staatsministerium der Finanzen kann für be-
stimmte Arten von Fällen im Kostenverzeichnis bestimmen, 
dass Verwaltungskosten nicht erhoben werden, soweit ihre 
Erhebung unbillig wäre.


(5) Soweit in Rechtsakten der Europäischen Union in-
haltlich bestimmte Gebührenregelungen enthalten sind, die 
von diesem Gesetz abweichen, finden diese bei der Bestim-
mung der Gebühren im Kostenverzeichnis Anwendung.


§ 5 
Mindestgebühr


Die Mindestgebühr beträgt 10 Euro, sofern im Kosten-
verzeichnis nichts Abweichendes bestimmt ist oder sich dies 
aus § 3 Absatz 2 Satz 2 ergibt.


§ 6 
Rahmengebühren


Bei Rahmengebühren hat die Festsetzungsbehörde die 
Gebühren gemäß § 4 Absatz 2 und 5 zu bemessen.


§ 7 
Verwaltungskosten in besonderen Fällen


(1) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er 
sich auf andere Art und Weise, bevor die Leistung vollstän-
dig erbracht ist, ist eine Gebühr von 10 bis 75 Prozent der 
für die beantragte öffentlich-rechtliche Leistung festzuset-
zenden Gebühr je nach Fortgang der Sachbehandlung zu 
erheben. Von der Festsetzung der Gebühr ist abzusehen, 
wenn durch die Zurücknahme des Antrags oder seine Erle-
digung auf andere Art und Weise das Verfahren besonders 
schnell und mit geringem Verwaltungsaufwand abgeschlos-
sen werden kann und dies der Billigkeit nicht widerspricht; 
hatte die Behörde mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht 
begonnen, ist keine Gebühr zu erheben.


(2) Bei der vollständigen oder teilweisen Ablehnung ei-
nes Antrags kann die für die beantragte öffentlich-rechtliche 
Leistung festzusetzende Gebühr bis auf 10 Prozent ermäßigt 
werden. Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt, 
ist keine Gebühr zu erheben.


(3) Für die Rücknahme oder den Widerruf eines Ver-
waltungsaktes ist eine Gebühr bis zur Höhe der für den 
zurückgenommenen oder widerrufenen Verwaltungsakt im 
Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs festzuset-
zenden Gebühr zu erheben. Ist für den zurückgenommenen 
oder widerrufenen Verwaltungsakt keine Gebühr angefallen, 
ist eine Gebühr bis zu 3 000 Euro zu erheben.


(4) Verwaltungskosten, die bei richtiger Sachbehand-
lung durch die Behörde nicht entstanden wären, werden 
nicht erhoben. Das gleiche gilt für Auslagen, die durch die 
Verlegung eines Termins oder durch die Vertagung einer 
Verhandlung entstanden sind, soweit dies nicht vom Ausla-
genschuldner verursacht ist.


§ 8 
Verwaltungskosten im Rechtsbehelfsverfahren


(1) Für die Entscheidung über einen Rechtsbehelf ist, 
soweit dieser erfolglos geblieben ist, eine Gebühr bis zu 
150 Prozent der für den angefochtenen Verwaltungsakt 
festzusetzenden Gebühr zu erheben. Ist für den angefoch-
tenen Verwaltungsakt keine Gebühr angefallen oder hat ein 
Dritter den Rechtsbehelf eingelegt, ist eine Gebühr bis zu 
5 000 Euro zu erheben. Hat ein Rechtsbehelf vollen Erfolg, 
werden keine Verwaltungskosten erhoben.


(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erle-
digt er sich auf andere Art und Weise bevor die Entschei-
dung über den Rechtsbehelf erlassen ist, beträgt die Gebühr 
10 bis 75 Prozent der nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 fest-
zusetzenden Gebühr. § 7 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.


(3) Hat ein Rechtsbehelf ganz oder teilweise Erfolg und 
wird auf diesen hin eine öffentlich-rechtliche Leistung vorge-
nommen oder ein Antrag abgelehnt, bleibt die Erhebung der 
dafür vorgeschriebenen Verwaltungskosten unberührt.


§ 9 
Verwaltungskostenschuldner


(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige ver-
pflichtet,
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzu-


rechnen ist,
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2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der zustän-
digen Behörde abgegebene oder mitgeteilte Erklärung 
übernommen hat oder


3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet.


(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.


(3) Auslagen im Sinne des § 13, die durch unbegründete 
Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes 
Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden 
sind, hat dieser zu tragen.


§ 10 
Verwaltungskostengläubiger


Gläubiger der Verwaltungskosten für die individuell zu-
rechenbaren öffentlich-rechtlichen Leistungen der Behörden 
des Freistaates Sachsen ist der Freistaat Sachsen. Gläubi-
ger der Verwaltungskosten für die individuell zurechenbaren 
öffentlich-rechtlichen Leistungen, die andere Behörden zur 
Erfüllung von Weisungsaufgaben oder als staatliche Auf-
gabe unter der Aufsicht des Freistaates Sachsen erbringen, 
ist deren jeweiliger Rechtsträger. Gläubiger der Verwal-
tungskosten in den Fällen eines zurückgenommenen oder 
auf andere Art und Weise erledigten Antrags oder Rechtsbe-
helfs ist der Rechtsträger der Behörde, die über den Antrag 
oder Rechtsbehelf zu entscheiden hat.


§ 11 
Sachliche Verwaltungskostenfreiheit


(1) Verwaltungskosten werden nicht erhoben für
1. Amtshandlungen der Rechts- und Fachaufsicht gegen-


über Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts,


2. durch Gesetz oder Rechtsverordnung geregelte Über-
wachungsmaßnahmen, die auf Grund eines Verdachts 
oder einer Beschwerde durchgeführt werden, wenn kein 
Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wird,


3. die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungs-
aktes, wenn diese auf Gründen beruhen, die der Betrof-
fene nicht zu vertreten hat,


4. die Anforderung von Verwaltungskosten, Verwaltungs-
kostenvorschüssen, Beiträgen und die Aufforderung zur 
Zahlung von Säumniszuschlägen sowie die Festsetzung 
von Entschädigungen oder Vergütungen im Sinne des 
§ 27 und die Festsetzung der in einem Vorverfahren 
nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung notwendigen Aufwendungen,


5. öffentlich-rechtliche Leistungen, die ausschließlich oder 
überwiegend im öffentlichen Interesse von Amts wegen 
vorgenommen werden; sind sie einem Beteiligten indivi-
duell zuzurechnen, sind ihm dafür die Verwaltungskos-
ten aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit nicht wider-
spricht,


6. Auskünfte einfacher Art; dies gilt nicht für Auskünfte aus 
Registern oder Dateien,


7. Verfahren über die Stundung, den Erlass oder die Er-
stattung öffentlicher Abgaben,


8. Verfahren über Anträge auf Unterstützungen, Beihilfen, 
Zuschüsse, Stipendien, Freiplätze und ähnliche Ver-
günstigungen sowie über die Erteilung von Bescheini-
gungen und Zeugnissen zur Festsetzung von Ruhege-
halt, Witwen- und Waisengeld und zur Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe,


9. öffentlich-rechtliche Leistungen in Gnadensachen,


10. Amtshandlungen im Rahmen eines bestehenden oder 
früheren öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsver-
hältnisses einschließlich des Widerspruchsverfahrens; 
diese Verwaltungskostenfreiheit erstreckt sich auch auf 
beamtenrechtliche Prüfungen der Angehörigen der Be-
hörden und Gerichte des Freistaates Sachsen,


11. Verfahren wegen Ablehnung eines Amtsträgers,
12. Entscheidungen über Gegenvorstellungen, Aufsichts-


beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden und andere 
Petitionen,


13. Amtshandlungen in Angelegenheiten des Wahlrechts, 
des Volksantrags, des Volksbegehrens und des Volks-
entscheids,


14. Verfahren über die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung und über die Aussetzung der Vollziehung nach den 
§§ 80 und 80a der Verwaltungsgerichtsordnung,


15. Amtshandlungen
a) der Hochschulen, der Schulen im Sinne des Sächsi-


schen Schulgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. September 2018 (SächsGVBl. 
S. 648), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
und der Schulaufsichtsbehörden zur Begründung 
oder im Rahmen eines bestehenden Studien- oder 
Schulverhältnisses,


b) anlässlich des Besuchs von Schulen und der Teil-
nahme an Lehrgängen, die der Aus- oder Weiter-
bildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
und von im Vorbereitungsdienst hierzu befindlichen 
Personen dienen,


16. öffentlich-rechtliche Leistungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2
a) anlässlich des Besuchs von Schulen im Sinne des 


Sächsischen Schulgesetzes, deren Träger der Frei-
staat Sachsen ist, soweit andere gesetzliche Rege-
lungen nichts Abweichendes bestimmen,


b) anlässlich des Besuchs staatlicher Schulen, verwal-
tungsinterner Fachhochschulen und der Teilnahme 
an staatlichen Lehrgängen, die der Aus- oder Wei-
terbildung von Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes und von im Vorbereitungsdienst hierzu befindli-
chen Personen dienen, wenn die Schulungs- oder 
Lehrgangsteilnehmer Angehörige der Behörden 
und Gerichte des Freistaates Sachsen sind; die Er-
hebung von Verwaltungskosten für die Gewährung 
von Unterkunft und Verpflegung sowie anderer 
Sonderleistungen und für Sonderveranstaltungen 
dieser Einrichtungen bleibt unberührt,


17. die Zulassung zu einer Prüfung, die Abnahme einer Prü-
fung oder die Erteilung eines Zeugnisses über eine Prü-
fung, sofern im Kostenverzeichnis nichts Abweichendes 
bestimmt ist; soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, 
wird für die Zulassung zu einer Prüfung, die Abnahme 
dieser Prüfung und die Erteilung eines Zeugnisses dar-
über nur eine Gebühr erhoben.


(2) Soweit in Absatz 1 oder in anderen Rechtsvorschrif-
ten nichts Abweichendes bestimmt ist, wird das Rechtsbe-
helfsverfahren von der sachlichen Verwaltungskostenfreiheit 
nicht erfasst.


(3) Auch bei Verwaltungskostenfreiheit nach Absatz 1 
sind Auslagen im Sinne des § 13, die durch unbegründete 
Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes 
Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden 
sind, von diesem zu tragen.
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§ 12 
Persönliche Gebührenfreiheit


(1) Von der Zahlung der Gebühren für individuell zure-
chenbare öffentlich-rechtliche Leistungen sind befreit:
1. die Bundesrepublik Deutschland und die juristischen 


Personen des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung ganz oder überwie-
gend aus dem Haushalt des Bundes getragen werden;


2. der Freistaat Sachsen und die juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung ganz oder überwiegend aus 
dem Haushalt des Freistaates Sachsen getragen wer-
den;


3. die Gemeinden, die Landkreise und sonstigen kommu-
nalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der 
Rechtsaufsicht des Freistaates Sachsen unterstehen 
sowie die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
deren Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtung 
ganz oder überwiegend aus dem Haushalt der genann-
ten kommunalen Körperschaften getragen werden; 
soweit kommunale Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die der Rechtsaufsicht des Freistaates Sachsen 
unterstehen, bei der Wahrnehmung von Weisungsauf-
gaben öffentlich-rechtliche Leistungen des Freistaates 
Sachsen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 in An-
spruch nehmen, gilt diese Befreiung auch für Auslagen;


4. die anderen Länder der Bundesrepublik Deutschland, 
soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist; der Leistungs-
empfänger hat dazu entsprechende Angaben von Amts 
wegen zu machen;


5. die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, soweit 
sie die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts haben.


Die Befreiung tritt nicht ein, wenn die Gebühr einem Dritten 
auferlegt werden kann. Die in Satz 1 Genannten haben dazu 
entsprechende Angaben von Amts wegen zu machen.


(2) Nicht befreit sind
1. die Sondervermögen,
2. die Bundesbetriebe sowie die Staatsbetriebe und Lan-


desbetriebe des Freistaates Sachsen und der anderen 
Länder der Bundesrepublik Deutschland,


3. sonstige wirtschaftliche Unternehmen der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts.


§ 13 
Auslagen


(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammen-
hang mit der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung 
anfallen und deshalb nicht nach § 4 Absatz 2 zu dem in die 
Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, 
werden in der tatsächlich entstandenen Höhe als Auslagen 
erhoben. Als Auslagen können unter den Voraussetzungen 
von Satz 1 insbesondere erhoben werden:
1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständi-


gen, Dolmetschern, Übersetzern, Zeugen und sonstigen 
Personen zustehen,


2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen,


3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und 
sonstige Aufwendungen bei der Ausführung von Dienst-
geschäften außerhalb der Dienststelle,


4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen.


(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeich-
nis bestimmt werden, dass Auslagen pauschal, nicht oder 
nicht in voller Höhe erhoben werden.


(3) Inhaltlich bestimmte Auslagenregelungen in Rechts-
akten der Europäischen Union, die von diesem Gesetz ab-
weichen, sind in das Kostenverzeichnis aufzunehmen.


(4) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die kos-
tenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, 
der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen 
an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen 
Zahlungen nicht zu leisten hat.


(5) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteil-
ten Vervielfältigungen werden gesondert als Schreibausla-
gen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im Kosten-
verzeichnis bestimmt.


§ 14 
Umsatzsteuer


Unterliegt die öffentlich-rechtliche Leistung der Umsatz-
steuer, werden die Verwaltungskosten zuzüglich der gesetz-
lichen Umsatzsteuer erhoben.


§ 15 
Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs


(1) Der Verwaltungskostenanspruch entsteht mit Beendi-
gung der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen 
Leistung, in den Fällen des § 3 Absatz 6 mit Zurücknahme 
oder Erledigung des Antrags oder Rechtsbehelfs und in den 
Fällen des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 zu dem Zeit-
punkt, zu dem das Einverständnis als erteilt gilt. Bedarf die 
öffentlich-rechtliche Leistung einer Zustellung, Eröffnung 
oder sonstigen Bekanntgabe, ist sie damit beendet.


(2) Wird die verwaltungskostenpflichtige öffentlich-
rechtliche Leistung elektronisch erbracht und wird der Leis-
tungsempfänger innerhalb des elektronischen Verfahrens 
zur sofortigen Zahlung aufgefordert, entsteht der Verwal-
tungskostenanspruch abweichend von Absatz 1 im Zeitpunkt 
dieser Aufforderung.


(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn die Behörde vor Be-
endigung einer öffentlich-rechtlichen Leistung, für die nach 
dem Kostenverzeichnis eine Festgebühr bis zu 100 Euro zu 
erheben ist, zur Zahlung auffordert.


§ 16 
Verwaltungskostenvorschuss


(1) Die Behörde kann eine öffentlich-rechtliche Leistung, 
die auf Antrag vorgenommen wird, von der Zahlung eines 
angemessenen Vorschusses abhängig machen. Dem An-
tragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vor-
schusses zu setzen. Wird der Vorschuss nicht binnen dieser 
Frist eingezahlt, kann die Behörde den Antrag als zurück-
genommen behandeln; darauf ist der Antragsteller bei der 
Anforderung des Vorschusses hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht 
im Rechtsbehelfsverfahren.


(2) Ein Vorschuss ist nicht anzufordern, wenn dem 
Antragsteller oder einem Dritten dadurch ein wesentlicher 
Nachteil entstehen würde oder wenn es aus sonstigen Grün-
den der Billigkeit entspricht. Bei Personen, die außerstande 
sind, ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie not-
wendigen Unterhalts die Verwaltungskosten vorzuschießen, 
darf ein Vorschuss nur gefordert werden, wenn der Antrag 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet.
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§ 17 
Verwaltungskostenfestsetzung


(1) Verwaltungskosten werden von Amts wegen festge-
setzt. Die Festsetzung soll schriftlich oder elektronisch er-
folgen. Sie kann auch mündlich ergehen. In diesem Fall ist 
sie auf Antrag schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Die 
Verwaltungskostenfestsetzung soll zusammen mit der Sach-
entscheidung erfolgen. Sie ist von Amts wegen innerhalb der 
Festsetzungsfrist nachzuholen, wenn sie bei der Vornahme 
der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leis-
tung unterblieben ist.


(2) Der Verwaltungskostenschuldner ist verpflichtet, die 
zur Festsetzung der Verwaltungskosten erforderlichen An-
gaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie 
die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder beglaubigter 
Abschrift beizubringen.


(3) Die Verwaltungskostenfestsetzung kann zusammen 
mit der Sachentscheidung oder selbständig nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung angefochten werden.


(4) Fehlerhafte Verwaltungskostenfestsetzungen kön-
nen von der Verwaltungskostenfestsetzungsbehörde oder 
den übergeordneten Behörden innerhalb der Festsetzungs-
frist geändert werden.


(5) Die Festsetzung sowie ihre Aufhebung oder Än-
derung ist nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist 
abgelaufen ist. Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Kosten-
anspruch entstanden ist. Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, 
solange
1. über einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag auf Auf-


hebung oder Änderung der Festsetzung oder einen ein-
gelegten Rechtsbehelf nicht unanfechtbar entschieden 
worden ist oder


2. der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letz-
ten sechs Monate der Festsetzungsfrist nicht verfolgt 
werden kann.


Werden nach Ablauf der Festsetzungsfrist noch nicht festge-
setzte Kosten im Insolvenzverfahren angemeldet, läuft die 
Festsetzungsfrist insoweit nicht vor Ablauf von drei Monaten 
nach Beendigung des Insolvenzverfahrens ab.


§ 18 
Fälligkeit der Verwaltungskosten


Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe der Verwaltungskostenfestsetzung an den 
Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde 
einen anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit abwei-
chend durch Vertrag geregelt ist.


§ 19 
Zurückbehaltungsrecht


Bis zur Zahlung der geschuldeten Verwaltungskosten 
können Urkunden, sonstige Schriftstücke und andere Sa-
chen, an denen die Behörde im Zusammenhang mit der 
verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leistung 
Gewahrsam begründet hat, zurückbehalten werden.


§ 20 
Reihenfolge der Tilgung


(1) Schuldet ein Verwaltungskostenschuldner mehrere 
Beträge und reicht bei freiwilliger Zahlung der gezahlte 
Betrag nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden aus, wird die 
Schuld getilgt, die der Verwaltungskostenschuldner bei der 
Zahlung bestimmt. Trifft der Verwaltungskostenschuldner 
keine Bestimmung, werden zunächst die Geldbußen, so-
dann nacheinander die Zwangsgelder, die Gebühren, die 
Auslagen, die Kosten der Mahnung und der Vollstreckung, 
die Zinsen und die Säumniszuschläge getilgt. Innerhalb die-
ser Reihenfolge sind die einzelnen Schulden nach ihrer Fäl-
ligkeit zu ordnen; bei gleichzeitig fällig gewordenen Beträgen 
und bei den Säumniszuschlägen bestimmt der Verwaltungs-
kostengläubiger die Reihenfolge der Tilgung.


(2) Wird die Zahlung nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für den Freistaat Sachsen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SächsGVBl. 
S. 614, 913), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober 
2013 (SächsGVBl. S. 802) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, erzwungen und reicht der verfügbare 
Betrag nicht zur Tilgung aller Schulden aus, derentwegen 
die Vollstreckung oder die Verwertung der Sicherheiten er-
folgt ist, bestimmt der Verwaltungskostengläubiger die Rei-
henfolge der Tilgung.


§ 21 
Stundung, Niederschlagung und Erlass


Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass 
von Verwaltungskosten und Nebenleistungen gelten die 
Vorschriften der Sächsischen Haushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. 
S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung. In den Fällen des § 10 Satz 2 
gelten die für diese Behörden verbindlichen entsprechenden 
Vorschriften.


§ 22 
Säumniszuschläge


(1) Werden Verwaltungskosten nicht bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages entrichtet, ist für jeden angefangenen Monat 
der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des abge-
rundeten rückständigen Kostenbetrags zu entrichten; abzu-
runden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
Bei Zahlung im Lastschriftverfahren gelten die Kosten als 
am Fälligkeitstag entrichtet.


(2) Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis von bis 
zu drei Tagen nicht erhoben. Dies gilt nicht bei Barzahlung 
und bei garantierter oder mittels abstraktem Schuldverspre-
chen abgesicherter Kartenzahlung.


(3) Sind mehrere Verwaltungskostenschuldner hinsicht-
lich der Verwaltungskostenschuld als Gesamtschuldner in 
Anspruch genommen worden, entstehen Säumniszuschläge 
gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. In diesem 
Fall besteht auch hinsichtlich der für den gleichen Zeitraum 
verwirklichten Säumniszuschläge ein Gesamtschuldverhält-
nis. Insgesamt ist kein höherer Säumniszuschlag zu entrich-
ten, als wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner 
eingetreten wäre.


(4) § 7 Absatz 4 und § 23 gelten sinngemäß.
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§ 23 
Zahlungsverjährung


(1) Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt durch Ver-
jährung. Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre. Sie beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erst-
mals fällig geworden ist.


(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange der Anspruch 
wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate 
der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann.


(3) Die Verjährung wird unterbrochen durch
1. Stundung, Aussetzung der Vollziehung oder Vollstre-


ckungsaufschub,
2. Sicherheitsleistung,
3. eine Vollstreckungsmaßnahme,
4. Anmeldung im Insolvenzverfahren,
5. Eintritt des Vollstreckungsverbotes nach § 294 Absatz 1 


der Insolvenzordnung,
6. Aufnahme in einen Insolvenzplan oder einen gerichtli-


chen Schuldenbereinigungsplan,
7. Ermittlungen der Behörde nach dem Wohnsitz oder dem 


Aufenthaltsort des Verwaltungskostenschuldners,
8. schriftliche Geltendmachung des Anspruchs.


(4) Die Unterbrechung der Verjährung durch eine der in 
Absatz 3 genannten Maßnahmen dauert fort, bis
1. die Stundung, die Aussetzung der Vollziehung oder der 


Vollstreckungsaufschub beendet ist,
2. zum Erlöschen der Sicherheit,
3. zum Erlöschen des Pfändungspfandrechts, der Zwangs-


hypothek oder des sonstigen Vorzugsrechts auf Befrie-
digung,


4. zur Beendigung des Insolvenzverfahrens,
5. zum Wegfall des Vollstreckungsverbotes nach § 294 Ab-


satz 1 der Insolvenzordnung,
6. der Insolvenzplan oder der gerichtliche Schuldenberei-


nigungsplan erfüllt ist oder hinfällig wird.


(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbre-
chung geendet hat, beginnt eine neue Verjährungsfrist.


(6) Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrags unter-
brochen, auf den sich die Unterbrechungshandlung bezieht.


§ 24 
Zuwiderhandlungen


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig der Verwaltungskostenfestsetzungsbehörde oder an-
deren Behörden über verwaltungskostenrechtlich erhebliche 
Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder sie pflichtwidrig über verwaltungskostenrechtlich er-
hebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Verwal-
tungskosten verkürzt oder für sich oder eine andere Person 
nicht gerechtfertigte Verwaltungskostenvorteile erlangt.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.


(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
Absatz 1 sind die Verwaltungskostenfestsetzungsbehörden.


(4) Gläubiger der Geldbuße ist der Rechtsträger der 
nach Absatz 3 zuständigen Verwaltungsbehörde.


Abschnitt 2 
Kurtaxe


§ 25 
Kurtaxe in den Staatsbädern


(1) Der Freistaat Sachsen unterhält in Bad Elster und 
Bad Brambach Staatsbäder. Der Sächsischen Staatsbäder 
GmbH obliegt als Beliehene die staatliche Aufgabe des 
Staatsbadbetriebes durch Bereitstellung und Betrieb ihrer 
Kur- und Erholungseinrichtungen in Bad Elster und Bad 
Brambach. Soweit in den folgenden Absätzen nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, erfüllt die Sächsische Staatsbä-
der GmbH diese Aufgabe privatrechtlich. Zur Durchführung 
von Veranstaltungen kann sich die Sächsische Staatsbäder 
GmbH Dritter bedienen oder an Drittgesellschaften beteili-
gen.


(2) Für die Aufwendungen, die durch die Bereitstellung, 
den Betrieb und die Förderung von Einrichtungen und Ver-
anstaltungen, die in einem Staatsbad zu Kur- und Erholungs-
zwecken unterhalten oder durchgeführt werden, entstehen, 
kann die Sächsische Staatsbäder GmbH auf Grund einer 
Kurtaxordnung als Beliehene eine Kurtaxe erheben. Die 
Sächsische Staatsbäder GmbH ist befugt, die zu diesem 
Zweck notwendigen Verwaltungsakte als Festsetzungsbe-
hörde zu erlassen. Die Kurtaxen dürfen höchstens so be-
messen sein, dass die einmaligen und laufenden Aufwen-
dungen für die Einrichtungen und Veranstaltungen gedeckt 
werden können. Sind die Vorteile, die den Kurtaxschuldnern 
aus den Einrichtungen erwachsen können, verschieden 
groß, ist das durch eine entsprechende Abstufung der Kur-
taxhöhe zu berücksichtigen.


(3) Die Aufsicht über die ordnungsgemäße Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben durch die Sächsische Staatsbäder 
GmbH übt das Staatsministerium der Finanzen als Rechts-
aufsicht aus. Hinsichtlich des Umfanges der Eingriffs- und 
Kontrollrechte des Staatsministeriums der Finanzen finden 
die §§ 113 bis 116 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß 
Anwendung. Für die im Rahmen der Rechtsaufsicht vorge-
nommenen Amtshandlungen werden keine Verwaltungskos-
ten erhoben.


(4) Schuldner der Kurtaxe ist, wer im Kurbezirk, ohne 
dort seine Hauptwohnung zu haben, Unterkunft nimmt oder 
Kur- oder Erholungseinrichtungen der Staatsbäder in An-
spruch nimmt. Die Kurtaxe wird von Personen, die sich aus-
schließlich zu anderen als zu Kur- oder Erholungszwecken 
im Kurbezirk aufhalten, nicht erhoben.


(5) Die Kurtaxordnungen für die einzelnen Staatsbäder 
erlässt das Staatsministerium der Finanzen als Rechtsver-
ordnungen. Die Kurtaxordnungen haben insbesondere Kur-
bezirke festzulegen und die Höhe der Kurtaxen, den Kreis 
der Kurtaxpflichtigen und das Entstehen des Kurtaxan-
spruchs zu bestimmen. Sie können aus sozialen und sons-
tigen wichtigen Gründen eine völlige Befreiung von der Kur-
taxpflicht oder eine Abstufung der Kurtaxhöhe vorsehen und 
nähere Bestimmungen über die Erhebung und Verwendung 
der Kurtaxen sowie Durchführungsvorschriften enthalten. Es 
kann bestimmt werden, dass derjenige, der Personen gegen 
Entgelt beherbergt, zu Heil- und Kurzwecken betreut oder 
einen Campingplatz betreibt, gegenüber der Sächsischen 
Staatsbäder GmbH zur Meldung der bei ihm verweilenden 
oder in Behandlung befindlichen Kurtaxpflichtigen und zur 
Einziehung und Abführung der Kurtaxe verpflichtet ist und 
gesamtschuldnerisch für die korrekte Einziehung der Kur-
taxe haftet. Die in Satz 4 genannten Pflichten können auch 
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Reiseunternehmen auferlegt werden, wenn die Kurtaxe in 
dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an die 
Reiseunternehmer zu entrichten haben. Die Kurtaxordnun-
gen können die zur Einziehung der Kurtaxe erforderliche 
Datenerhebung und -speicherung durch die Einziehungsver-
pflichteten sowie die Einsichts- und Prüfrechte der Sächsi-
schen Staatsbäder GmbH hinsichtlich dieser Aufzeichnun-
gen regeln. § 93 Absatz 1 bis 6, §§ 97 bis 99, 101, 103 und 
104 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, in der am 1. Januar 
2018 geltenden Fassung, finden sinngemäß Anwendung mit 
der Maßgabe, dass an Stelle der Finanzbehörde die Sächsi-
sche Staatsbäder GmbH und an Stelle der Besteuerung die 
Erhebung der staatlichen Kurtaxe tritt. § 93 Absatz 1 Satz 3 
und § 104 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung finden keine 
Anwendung. Berufsspezifische Geheimhaltungspflichten, 
wie insbesondere die ärztliche Schweigepflicht, stehen den 
in den Kurtaxordnungen konkretisierten Melde- und Aus-
kunftspflichten der Kliniken nicht entgegen. Das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 33 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen) wird insoweit eingeschränkt.


(6) Sofern in der Kurtaxordnung eine Einziehungsver-
pflichtung bestimmt ist, ist die Sächsische Staatsbäder 
GmbH befugt, mit einzelnen Kliniken Sondervereinbarungen 
über eine pauschale Kurtaxerhebung zu treffen, soweit die 
Klinik auf Grund des Rechtsverhältnisses zum Versiche-
rungsträger zur Freistellung der kurtaxpflichtigen Patienten 
verpflichtet ist. In den Sondervereinbarungen kann auch der 
Zeitpunkt der Meldung der Kurtaxpflichtigen und der Abfüh-
rung der Kurtaxe bestimmt werden.


(7) Soweit in der Kurtaxordnung nichts Abweichendes 
bestimmt wird, gelten die Vorschriften des Abschnitts 1 ent-
sprechend. Bei der Anwendung des § 24 Absatz 3 tritt die 
Landesdirektion Sachsen als Bußgeldbehörde an die Stelle 
der Verwaltungskostenfestsetzungsbehörde.


Abschnitt 3 
Sonstige Vorschriften


§ 26 
Kostenverwaltung


(1) Die Kostenverwaltung steht unter der Leitung des 
Staatsministeriums der Finanzen.


(2) Das Staatsministerium der Finanzen erlässt im Ein-
vernehmen mit den jeweils zuständigen Staatsministerien 
die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Geset-
zes.


(3) Verwaltungsvorschriften zur Anwendung einzelner 
Gebührentatbestände im Kostenverzeichnis erlässt das zu-
ständige Staatsministerium im Benehmen mit dem Staatsmi-
nisterium der Finanzen.


§ 27 
Vergütungen und Entschädigungen


Soweit nicht besondere Vorschriften entgegenstehen, 
können die zuständigen Staatsministerien im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen Rechtsverord-
nungen erlassen über die angemessene Vergütung oder 
Entschädigung der Sachverständigen, Dolmetscher, Über-
setzer, Zeugen und sonstigen Personen, die in einem Ver-
waltungsverfahren tätig werden.


§ 28 
Übergangsvorschriften


(1) Für individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche 
Leistungen, die vor dem 27. April 2019 beendet wurden, ist 
das Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen in 
der bis zum 26. April 2019 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden. In den Fällen des § 3 Absatz 6 ist anstelle auf den 
Zeitpunkt der Beendigung der öffentlich-rechtlichen Leistung 
auf den Zeitpunkt der Rücknahme oder der anderweitigen 
Erledigung abzustellen.


(2) Bis zum 1. Oktober 2021 ist § 27 Absatz 1 Satz 1 
und 2 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates 
Sachsen in der bis zum 26. April 2019 geltenden Fassung 
für die in Artikel 3 Absatz 1, 2 und 5 bis 9 des Sächsischen 
Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetzes vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245) aufgeführten Benutzungsgebüh-
renregelungen weiterhin anzuwenden.


(3) Bis zum 1. Oktober 2021 ist § 11 Absatz 1 Num-
mer 17 für die in Artikel 3 Absatz 5 bis 9 des Sächsischen 
Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetzes aufgeführ-
ten Benutzungsgebührenregelungen nicht anzuwenden.


Artikel 2 
Folgeänderungen


(1) In § 4 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SächsGVBl. 
S. 614, 913), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Oktober 
2013 (SächsGVBl. S. 802) geändert worden ist, werden die 
Wörter „Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sach-
sen (SächsVwKG) und der hierzu erlassenen Rechtsverord-
nungen; § 25 SächsVwKG findet keine Anwendung“ durch 
die Wörter „Sächsischen Verwaltungskostengesetzes und 
der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen“ ersetzt.


(2) § 3 des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprech-
partner im Freistaat Sachsen vom 13. August 2009 (Sächs-
GVBl. S. 446), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
24. Februar 2016 (SächsGVBl. S. 86) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „in einer Rechts-


verordnung nach Absatz 2“ durch die Wörter „im Kos-
tenverzeichnis“ und die Wörter „Verwaltungskostenge-
setzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 
(SächsGVBl. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 5. Mai 2008 (SächsGVBl. S. 302, 
303)“ werden durch die Wörter „Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245)“ ersetzt.


2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird aufgehoben.
b) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Die sachliche Verwaltungskostenfreiheit, die per-
sönliche Gebührenfreiheit und der Auslagenbegriff 
können im Kostenverzeichnis abweichend vom 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz festgelegt 
werden; neben der persönlichen Gebührenfreiheit 
kann auch eine persönliche Auslagenfreiheit be-
stimmt werden.“


c) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „in der Rechts-
verordnung“ durch die Wörter „im Kostenverzeich-
nis“ ersetzt.


(3) In § 10 Absatz 4 Satz 3 der Kurtaxordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. September 2003 
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(SächsGVBl. S. 704; 2004 S. 242), die durch die Verordnung 
vom 24. April 2007 (SächsGVBl. S. 150) geändert worden 
ist, wird die Angabe „§ 28 Abs. 6 SächsVwKG“ durch die 
Wörter „§ 25 Absatz 6 des Sächsischen Verwaltungskosten-
gesetzes“ ersetzt.


(4) In § 21 Absatz 5 Satz 2 des Sächsischen Daten-
schutzdurchführungsgesetzes vom 26. April 2018 (Sächs-
GVBl. S. 198, 199) werden die Wörter „§ 2 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 bis 4, §§ 4, 9 Absatz 1, §§ 10, 12 bis 23 und 26 
des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 
(SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Geset-
zes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert wor-
den ist“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 4 bis 6, § 7 Absatz 1, 2 
und 4, §§ 9, 12, 13, 15, 16, 17 Absatz 1 Satz 6, Absatz 3 bis 
5, §§ 18, 19, 21 bis 24 des Sächsischen Verwaltungskosten-
gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


(5) Das Sächsische Polizeifachhochschulgesetz vom 
24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1002), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 16. November 2012 (SächsGVBl. S. 618) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 2a das 


Wort „Benutzungsgebühren“ durch die Wörter „Gebüh-
ren und Auslagen“ ersetzt.


2. § 2a wird wie folgt gefasst:
„§ 2a 


Gebühren und Auslagen
(1) Für die Teilnahme von Bediensteten anderer 


Bundesländer gemäß § 2 Absatz 4 Satz 4 an Fortbil-
dungsveranstaltungen und von Studenten anderer 
Bundesländer gemäß § 2 Absatz 5 Satz 2 am Studium 
kann die Fachhochschule Gebühren und Auslagen nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung erheben.


(2) Das Staatsministerium des Innern wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen eine Rechtsverordnung über die nach Absatz 1 
zu erhebenden Gebühren und Auslagen zu erlassen. In 
der Rechtsverordnung können die persönliche Gebüh-
renfreiheit sowie der Zeitpunkt der Entstehung und 
Fälligkeit des Gebührenanspruchs abweichend vom 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden 
Fassung, bestimmt werden.“


(6) In § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Sächsischen E-
Government-Gesetzes vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 398), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, werden die Wörter 
„§ 1 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sach-
sen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch 
Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 130, 144) geändert worden ist“ durch die Wörter „§ 3 des 
Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


(7) § 4 Absatz 2 des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes 
vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498) wird wie folgt 
gefasst:


„(2) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
eine Rechtsverordnung über die Erhebung von Gebühren 
und Auslagen für die Inanspruchnahme der Fachhochschule 
zu erlassen. In der Rechtsverordnung können der Gebühren-
schuldner, die persönliche Gebührenfreiheit sowie der Zeit-
punkt der Entstehung und Fälligkeit des Gebührenanspruchs 
abweichend vom Sächsischen Verwaltungskostengesetz 
vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils 


geltenden Fassung, bestimmt werden. Die Möglichkeit der 
Erhebung privatrechtlicher Entgelte bleibt unberührt.“


(8) Dem § 1 des Gesetzes über die Berufsbildung im 
öffentlichen Dienst vom 2. November 1995 (SächsGVBl. 
S. 355) wird folgender Absatz 3 angefügt:


„(3) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
eine Rechtsverordnung über die Erhebung von Gebühren 
und Auslagen für die Abnahme von Prüfungen durch die 
für die Berufsbildung im öffentlichen Dienst zuständige 
Stelle nach § 73 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 
23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert 
worden ist, zu erlassen. In der Rechtsverordnung können der 
Gebührenschuldner, die persönliche Gebührenfreiheit sowie 
der Zeitpunkt der Entstehung und Fälligkeit des Gebühren-
anspruchs abweichend vom Sächsischen Verwaltungskos-
tengesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der 
jeweils geltenden Fassung, bestimmt werden.“


(9) § 6 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des 
Personenstandsgesetzes vom 11. Dezember 2008 (Sächs-
GVBl. S. 938), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist, 
wird aufgehoben.


(10) § 9 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung 
des Bundesmeldegesetzes vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. 
S. 376), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 504) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 wird aufgehoben.
2. Die Absätze 2 bis 6 werden die Absätze 1 bis 5.


(11) Das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 
(SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 
10. August 2015 (SächsGVBl. S. 466) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. § 7 Absatz 4 Satz 5 wird wie folgt gefasst:


„§ 12 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes 
vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils 
geltenden Fassung, findet keine Anwendung.“


2. Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Das Staatsministerium des Innern wird ermäch-


tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen eine Rechtsverordnung über die Erhebung 
von Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme 
der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
zu erlassen. In der Rechtsverordnung können der 
Gebührenschuldner, über Absatz 2 hinausgehende 
persönliche Gebührenfreiheit sowie der Zeitpunkt der 
Entstehung und Fälligkeit des Gebührenanspruchs 
abweichend vom Sächsischen Verwaltungskostenge-
setz bestimmt werden.“


3. § 22 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 12 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes fin-
det keine Anwendung.“


4. § 69 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 7 Absatz 4 und die §§ 18, 19 und 22 des Sächsischen 
Verwaltungskostengesetzes gelten entsprechend.“


(12) Die Sächsische Archivgebührenverordnung vom 
23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163) wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt gefasst:


„§ 4 
Befreiung, Nichterhebung und Ermäßigung


(1) § 12 des Sächsischen Verwaltungskostenge-
setzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der 
jeweils geltenden Fassung, findet keine Anwendung, 
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soweit sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes 
ergibt.


(2) Von der Zahlung der Benutzungsgebühren sind 
Behörden und Gerichte des Freistaates Sachsen befreit. 
Sonstige öffentliche Stellen, die nach § 5 Absatz 1 des 
Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen verpflich-
tet sind, dem Sächsischen Staatsarchiv Unterlagen 
anzubieten (anbietungspflichtige öffentliche Stellen), 
sind von der Zahlung der Benutzungsgebühren befreit, 
soweit Unterlagen benutzt werden, die sie oder ihre 
Funktionsvorgänger dem Sächsischen Staatsarchiv zur 
Archivierung übergeben haben.


(3) Von der Zahlung der Benutzungsgebühren und 
Auslagen sind kommunale Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, die der Rechtsaufsicht des Freistaates 
Sachsen unterstehen, befreit, wenn sie die betreffende 
öffentlich-rechtliche Leistung bei der Wahrnehmung von 
Pflichtaufgaben nach Weisung in Anspruch nehmen 
und nicht berechtigt sind, die Benutzungsgebühren und 
Auslagen einem Dritten aufzuerlegen oder auf Dritte 
umzulegen.


(4) Von der Zahlung der Benutzungsgebühren nach 
Nummer 2 des Gebührenverzeichnisses sind Gerichte 
und Staatsanwaltschaften auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland befreit.


(5) Von der Zahlung der Benutzungsgebühren 
nach Nummer 3 des Gebührenverzeichnisses sind 
anbietungspflichtige öffentliche Stellen des Freistaates 
Sachsen befreit.


(6) Benutzungsgebühren nach Nummer 1 des 
Gebührenverzeichnisses werden nicht erhoben, wenn 
es sich um ein wissenschaftliches oder heimatkundli-
ches Benutzungsvorhaben handelt und gewerbsmäßige 
Zwecke nicht verfolgt werden. Von einer Gebührener-
hebung nach Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses 
kann außerdem im Einzelfall abgesehen werden, wenn 
die Erhebung eine besondere Härte bedeuten würde 
oder sonstige Gründe der Billigkeit vorliegen.


(7) Benutzungsgebühren nach Nummer 5 des 
Gebührenverzeichnisses werden nicht erhoben, wenn 
die Veröffentlichung wissenschaftlichen oder heimat-
kundlichen Zwecken dient und gewerbsmäßige Zwecke 
nicht verfolgt werden. Die Gebühren nach Nummer 5 
des Gebührenverzeichnisses werden um die Hälfte 
ermäßigt, wenn die Veröffentlichung wissenschaftlichen 
oder heimatkundlichen Zwecken dient oder sonst im 
öffentlichen Interesse liegt und gewerbsmäßige Zwecke 
nicht überwiegen“.


2. Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.


(13) In § 49 Absatz 3 des Sächsischen Schieds- und 
Gütestellengesetzes vom 27. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 247), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2017 (SächsGVBl. S. 598) geändert worden ist, werden 
die Wörter „§ 21 des Verwaltungskostengesetzes des Frei-
staates Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch 
Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 130) geändert worden ist,“ durch die Wörter „§ 23 des 
Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


(14) § 40 der Durchführungsverordnung zur SächsBO in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2004 
(SächsGVBl. S. 427), die zuletzt durch die Verordnung vom 
5. März 2018 (SächsGVBl. S. 45) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 2 werden die Wörter „Verwaltungskosten-
gesetz des Freistaates Sachsen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. September 2003 


(SächsGVBl. S. 698), zuletzt geändert durch 
Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130)“ durch die Wörter „Sächsi-
schen Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


b) In Satz 4 werden die Wörter „Verwaltungskostenge-
setzes des Freistaates Sachsen“ durch die Wörter 
„Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ ersetzt.


2. In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Verwaltungskos-
tengesetzes des Freistaates Sachsen“ durch die Wörter 
„Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ ersetzt.


(15) Die Zweite Sächsische Vermessungskostenver-
ordnung vom 24. Juli 2012 (SächsGVBl. S. 409), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 18. Oktober 2017 (SächsGVBl. 
S. 548) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 3 werden die Wörter „Verwaltungskosten-


gesetzes des Freistaates Sachsen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. September 2003 (Sächs-
GVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert wor-
den ist“ durch die Wörter „Sächsischen Verwaltungskos-
tengesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)“ 
ersetzt.


2. § 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 2 


Nichterhebung von Kosten, Gebührenbefreiung
Die sachliche Verwaltungskostenfreiheit gemäß 


§ 11 Absatz 1 Nummer 5 des Sächsischen Verwaltungs-
kostengesetzes und die persönliche Gebührenfreiheit 
gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes treten nicht ein, sofern nicht in 
Anlage 1 Abweichendes bestimmt ist.“


(16) Das Sächsische Vermessungs- und Katastergesetz 
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 19. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 482) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 24 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 werden die Wörter „Verwaltungskos-
tengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Sep-
tember 2003 (SächsGVBl. S. 698), geändert durch 
Artikel 28 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138, 162)“ durch die Wörter „Säch-
sischen Verwaltungskostengesetz vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Bereitstellung von Informationen aus 


den Datenbeständen des Liegenschaftskatasters 
und die Übernahme der Katastervermessungen 
und Abmarkungen in das Liegenschaftskataster 
sind dem Antragsteller der Katastervermessung 
oder Abmarkung oder demjenigen, in dessen Inte-
resse die Übernahme in das Liegenschaftskataster 
vorgenommen wird, individuell zuzurechnen.“


2. § 29 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die sachliche Verwaltungskostenfreiheit, die persönli-
che Gebührenfreiheit und der Auslagenbegriff können 
in der Rechtsverordnung abweichend vom Sächsischen 
Verwaltungskostengesetz bestimmt werden.“
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(17) Das Sächsische Kommunalabgabengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 116) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 8 


die folgenden Angaben eingefügt:
„Abschnitt 2a 


Verwaltungsgebühren und Auslagen
§ 8a Erhebung von Verwaltungsgebühren und Ausla-


gen für Leistungen zur Erfüllung weisungsfreier 
Aufgaben“.


2. In § 1 Absatz 2 werden nach dem Wort „Steuern“ ein 
Komma und die Wörter „Verwaltungsgebühren und Aus-
lagen für Leistungen zur Erfüllung weisungsfreier Aufga-
ben“ eingefügt.


3. Nach § 8 wird folgender Abschnitt 2a eingefügt:
„Abschnitt 2a 


Verwaltungsgebühren und Auslagen
§ 8a 


Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen für 
Leistungen zur Erfüllung weisungsfreier Aufgaben


(1) Gemeinden und Landkreise können für ihre 
Amtshandlungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten Ver-
waltungsgebühren und Auslagen erheben, sofern nicht 
dafür andere Abgaben nach diesem Gesetz erhoben 
werden können. Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 
muss die Satzung die verwaltungsgebühren- und ausla-
genpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der Gebüh-
ren bestimmen.


(2) Auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren und 
Auslagen finden abweichend von den §§ 3 bis 4 dieses 
Gesetzes §§ 2, 3 Absatz 4 bis 6, § 4 Absatz 2, 3 und 
5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 Absatz 1 bis 3 und 
5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245), in der jeweils geltenden Fassung, entspre-
chende Anwendung. Für Stundung, Niederschlagung 
und Erlass von Forderungen aus dem Aufkommen an 
Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten die Vor-
schriften des Gemeindehaushaltsrechts.


(3) Fehlerhafte Verwaltungskostenfestsetzungen 
können von der Verwaltungskostenfestsetzungsbe-
hörde innerhalb der Festsetzungsfrist geändert werden; 
die Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde bleiben 
unberührt.“


4. In § 34 Absatz 4 werden die Wörter „§ 28 des Verwal-
tungskostengesetzes des Freistaates Sachsen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 
(SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des 
Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,“ 
durch die Wörter „§ 25 des Sächsischen Verwaltungs-
kostengesetzes“ ersetzt.


(18) § 8 Absatz 4 Satz 2 des Sächsischen Vergabege-
setzes vom 14. Februar 2013 (SächsGVBl. S. 109) wird wie 
folgt gefasst:


„Das Sächsische Verwaltungskostengesetz vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fas-
sung, findet Anwendung.“


(19) § 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Eichgesetz und zum Einheiten- und Zeitgesetz vom 1. Sep-
tember 2010 (SächsGVBl. S. 236), das durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Der Verwaltungskostenschuldner, die persönliche 
Gebührenfreiheit, die sachliche Verwaltungskostenfrei-
heit, die Mindestgebühr und der Auslagenbegriff können 
in der Rechtsverordnung abweichend vom Sächsischen 


Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 (Sächs-
GVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung, gere-
gelt werden.“


2. In Absatz 5 wird die Angabe „SächsVwKG“ durch die 
Wörter „des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ 
ersetzt.


(20) In § 25 Absatz 2 Satz 2 des Sächsischen Archi-
tektengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2017 (SächsGVBl. S. 102, 237), das durch Artikel 29 
des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „Verwaltungskostenge-
setzes des Freistaates Sachsen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), 
das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 
2012 (SächsGVBl. S. 130, 144) geändert worden ist“ durch 
die Wörter „Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 
5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


(21) § 14 des Gesetzes zur Ausführung des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches, des Vorläufigen Ta-
bakgesetzes und des Verbraucherinformationsgesetzes im 
Freistaat Sachsen vom 25. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 62), 
das zuletzt durch Artikel 41 des Gesetzes vom 27. Januar 
2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist, wird die folgt 
geändert:
1. Absatz 2 wird aufgehoben.
2. Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.


(22) Die Sächsische Börsenrechtsdurchführungsver-
ordnung vom 9. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 180) wird wie 
folgt geändert:
1. In § 36 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Verwaltungs-


kostengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Septem-
ber 2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch Arti-
kel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 130, 144) geändert worden ist“ durch die Wörter 
„Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 5. April 
2019 (SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


2. In § 40 Satz 2 werden die Wörter „Verwaltungskosten-
gesetzes des Freistaates Sachsen“ durch die Wörter 
„Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ ersetzt.


(23) In § 5 Satz 2 des Gesetzes über die Landesregu-
lierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567) 
werden das Wort „Kosten“ durch das Wort „Verwaltungskos-
ten“ und die Wörter „Verwaltungskostengesetz des Freistaa-
tes Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), zuletzt 
geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130, 144)“ durch die Wörter „Sächsischen 
Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245)“ ersetzt.


(24) § 6 Absatz 7 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 349), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
(SächsGVBl. S. 503) geändert worden ist, wird aufgehoben.


(25) § 13 des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes 
vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 146), das zuletzt durch Ar-
tikel 24 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 782) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift wird das Wort „Kosten“ durch das 


Wort „Verwaltungskosten“ ersetzt.
2. Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 1 werden das Wort „Kosten“ durch das Wort 
„Verwaltungskosten“ und das Wort „Verwaltungsge-
bühren“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.
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b) In Satz 3 werden die Wörter „Verwaltungskosten-
gesetz des Freistaates Sachsen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. September 2003 (Sächs-
GVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Ge-
setzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) 
geändert worden ist,“ durch die Wörter „Sächsi-
sche Verwaltungskostengesetz vom 5. April 2019 
(SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


3. In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Verwaltungsgebüh-
ren“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.


4. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „Verwaltungsgebühr“ durch 


das Wort „Gebühr“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 11 Absatz 1 und 2 des 


Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sach-
sen“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 
sowie Absatz 2 des Sächsischen Verwaltungskos-
tengesetzes“ ersetzt.


(26) In § 10 der Sächsischen Lernmittelzulassungsver-
ordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371) werden die 
Wörter „Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 
2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des 
Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) ge-
ändert worden ist“ durch die Wörter „Sächsischen Verwal-
tungskostengesetz vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)“ 
ersetzt.


(27) § 12 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§§ 11, 17, 18 und 


21 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), 
das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 27. Ja-
nuar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 144) geändert wurde“ 
durch die Wörter „§§ 8, 17 Absatz 5, §§ 18, 21 und 23 
des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 
5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)“ ersetzt.


2. In Absatz 8 Satz 5 wird die Angabe „§§ 2, 3, 11, 12, 
14 bis 23 SächsVwKG“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4, 
§§ 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 Absatz 1 und 3 bis 5, §§ 18, 19, 
21 bis 23 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes“ 
ersetzt.


Artikel 3 
Anpassung an das Sächsische 


Verwaltungskostengesetz


(1) Die Benutzungsgebührenverordnung Eichwesen 
vom 1. März 1993 (SächsGVBl. S. 265), die zuletzt durch Ar-
tikel 12 § 11 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (Sächs-
GVBl. S. 866) geändert worden ist, wird aufgehoben.


(2) Die LUA-Benutzungsgebührenverordnung vom 
31. August 2001 (SächsGVBl. S. 586), die zuletzt durch die 


Verordnung vom 29. August 2006 (SächsGVBl. S. 464) ge-
ändert worden ist, wird aufgehoben.


(3) Die Sächsische Personenstandsverordnung vom 
7. Januar 2009 (SächsGVBl. S. 3), die zuletzt durch die Ver-
ordnung vom 10. Oktober 2018 (SächsGVBl. S. 622) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.
2. Die Anlage wird aufgehoben.


(4) Die Sächsische Medizinprodukte-Zuständigkeits- 
und -Gebührenverordnung vom 12. April 2011 (SächsGVBl. 
S. 116), die durch die Verordnung vom 28. Dezember 2017 
(SächsGVBl. 2018 S. 53) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. Die §§ 3 und 4 werden aufgehoben.
2. Die Anlage wird aufgehoben.


(5) Die Verordnung Heilberufe und Pharmazie vom 
21. März 2006 (SächsGVBl. S. 73, 74), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 549) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird aufgehoben.
2. Die Anlage wird aufgehoben.


(6) Die Sächsische Dolmetscherprüfungsverordnung 
vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 236), die durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 874) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 21 wird aufgehoben.
2. In § 22 Satz 1 wird die Angabe „bis 21“ durch die An-


gabe „und 20“ ersetzt.
3. Die Anlage wird aufgehoben.


(7) § 13 der Sächsischen Jagdverordnung vom 27. Au-
gust 2012 (SächsGVBl. S. 518), die durch die Verordnung 
vom 20. April 2018 (SächsGVBl. S. 186) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 13 
Zulassung zur Jägerprüfung“.


2. Absatz 6 wird aufgehoben.


(8) § 30 der Sächsischen Fischereiverordnung vom 
4. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 569) wird aufgehoben.


(9) Die Sächsische Hochschulgebührenverordnung vom 
13. Dezember 2004 (SächsGVBl. S. 603) wird aufgehoben.


Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Ver-
waltungskostengesetz des Freistaates Sachsen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 (Sächs-
GVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden 
ist, außer Kraft.


(2) Artikel 3 tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.


Dresden, den 5. April 2019


Der Landtagspräsident 
Dr. Matthias Rößler
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